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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Zerkleine-
rungsmaschinen, insbesondere zum Zerkleinern von
Gefrier- und/oder Frischfleisch, mit einem Schneidsatz,
der mindestens ein Messer aufweist.
[0002] Zerkleinerungsmaschinen werden heutzutage
in einer Vielzahl von technischen Gebieten eingesetzt.
Insbesondere bei der Verarbeitung von Fleisch in fri-
schem oder gefrorenem Zustand finden diese Maschi-
nen mannigfaltige Verwendungsmöglichkeiten. Da diese
Maschinen in der Regel mit einem schnell laufenden, ro-
tierenden Messer ausgerüstet sind, müssen diese Ma-
schinen mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgerüstet
sein, um Verletzungen des Bedienpersonals zu vermei-
den.
[0003] In der Regel ist diese Sicherheitsvorrichtung
heutzutage eine Haube, die vor den Ausgang des
Schneidsatzes geklappt wird, um zu vermeiden, daß das
Bedienpersonal in den Schneidsatz hineingreift und sich
dabei verletzt. Diese Sicherheitsvorrichtung hat jedoch
den Nachteil, daß sie nur einen unzureichenden Schutz
darstellt, daß eine optische Begutachtung des Zerklei-
nerungsprozesses und des zerkleinerten Gutes nur be-
dingt möglich ist.
[0004] Es stellt sich deshalb die Aufgabe, eine Zerklei-
nerungsmaschine zur Verfügung zu stellen, die die Nach-
teile des Standes der Technik nicht aufweist.
[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine
Zerkleinerungsmaschine, insbesondere zum Zerklei-
nern von Gefrier- und Frischfleisch mit einem Schneid-
satz, der mindestens ein Messer aufweist, gelöst, wobei
in dem Schneidsatz in Materialflußrichtung hinter dem
letzten Messer eine Sicherheitsvorrichtung angeordnet
ist, die eine Verletzung des Bedienpersonals durch das
Messer verhindert.
[0006] Eine Zerkleinerungsmaschine im Sinne der Er-
findung ist jede Zerkleinerungsmaschine, die einen
Schneidsatz mit mindestens einem Messer aufweist. Er-
findungsgemäß ist in diesem Schneidsatz hinter dem
letzten Messer eine Sicherheitsvorrichtung angeordnet.
[0007] Eine Sicherungsvorrichtung ist jedes Bauteil,
das in den Schneidsatz integriert werden kann und mit
dem nachhaltig verhindert wird, das sich das Bedienper-
sonal insbesondere durch die rotierenden Messern an
den Fingern verletzt.
[0008] Vorzugsweise besteht der Schneidsatz aus
mindestens einem rotierenden Messer und einer dazu-
gehörigen Lochscheibe. Besonders bevorzugt besteht
der Schneidsatz aus mehreren Messern, die jeweils mit
einer Lochscheibe zusammenwirken.
[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Zerkleinerungsmaschine nur in Betrieb nehmbar, wenn
die Sicherheitsvorrichtung hinter dem letzten Messer ein-
gesetzt ist. Die Überprüfung, ob die Sicherheitsvorrich-
tung eingesetzt ist, kann elektronisch oder mechanisch
erfolgen.
[0010] Vorzugsweise ist die Sicherheitsvorrichtung ei-

ne Lochscheibe mit Löchern, die einen Durchmesser ≤
6 mm aufweisen. Die Lochscheibe hat vorzugsweise eine
Dicke von ≥ 5 mm. Durch diese Lochscheibe wird ver-
hindert, daß z. B. die Hand des Bedienpersonals verletzt
wird.
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Zerkleinerungsmaschine wird die Dik-
ke der Lochscheibe überwacht, so daß verhindert wer-
den kann, daß die Lochscheibe bei fortschreitendem Ver-
schleiß so dünn wird, daß das Bedienpersonal einen Fin-
ger durch die Lochscheibe stecken kann und durch das
rotierende Messer verletzt wird. Diese Dickenüberwa-
chung kann sowohl mechanisch als auch elektronisch
erfolgen. Vorzugsweise wird sie jedoch an die Standzeit
der Lochscheibe gekoppelt, da eine Lochscheibe jeweils
nach einer bestimmten Anzahl von Betriebsstunden
nachgeschliffen werden muß und sich dementsprechend
die Dicke reduziert. Demnach errechnet die erfindungs-
gemäße Zerkleinerungsmaschine ab welcher Standzeit
der Lochscheibe deren Dicke nicht mehr ausreicht, um
eine hinreichende Sicherheit gegen Verletzung des Be-
dienpersonals darzustellen.
[0012] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form wird die Sicherheitsvorrichtung in die
Verschlußmutter des Schneidsatzes integriert. Eine sol-
che Sicherheitsvorrichtung kann eine Lochscheibe oder
z. B. ein Drahtgewebe sein. Da diese Sicherheitsvorrich-
tung einen vergleichsweise großen Abstand zu dem letz-
ten Messer bzw. der dazugehörigen Lochscheibe auf-
weist, ist diese Form der Sicherungsvorrichtung beson-
ders effizient.
[0013] Die erfindungsgemäße Zerkleinerungsmaschi-
ne hat den Vorteil, daß die Sicherheitsvorrichtung in dem
Schneidsatz integriert ist, so daß keine zusätzlichen Bau-
teile an der Zerkleinerungsmaschine angeordnet werden
müssen, um die Sicherheit des Bedienpersonals zu ge-
währen. Bei den Sicherheitsvorrichtungen handelt es
sich um einfach herzustellende und einzubauende Bau-
teile, so daß die erfindungsgemäße Zerkleinerungsma-
schine einfach und kostengünstig herzustellen ist. Da in
einer bevorzugten Ausführungsform die Maschine nur in
Betrieb genommen werden kann, wenn die Sicherheits-
vorrichtung eingesetzt ist, wird eine Verletzung des Be-
dienpersonals durch die erfindungsgemäße Zerkleine-
rungsmaschine ausgeschlossen.
[0014] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist eine Lochscheibe mit Bohrungen, insbeson-
dere als Teil eines Schneidsatzes einer Zerkleinerungs-
maschine zum Zerkleinern von Fleisch und/oder anderen
Substanzen ähnlicher Beschaffenheit, die ein Mittel auf-
weist, auf dem Daten abgespeichert und abgerufen wer-
den können, die eine eindeutige Identifikation der Loch-
scheibe ermöglichen.
[0015] Vorzugsweise ist das Mittel, auf dem Daten ab-
gespeichert und abgerufen werden können, ein Sensor-
chip, der einen ersten abfragbaren Datenspeicher mit
Daten aufweist, die als Istwerte zum Abgleich mit den
Daten eines zweiten, der Zerkleinerungsmaschine zuge-
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ordneten Datenspeichers verwendet werden, dessen auf
die Lochscheibe abgestimmte Daten als Sollwerte für ei-
nen Ist-Sollwert-Vergleich dienen. Vorzugsweise ist die
Steuerung einer Zerkleinerungsmaschine, in die die
Lochscheibe eingebaut ist, so ausgelegt, daß diese nicht
in Betrieb nehmbar ist, wenn die Istwerte von den Soll-
werten abweichen. Auf diese Weise kann die Lochschei-
be als Sicherungsvorrichtung dienen, weil durch den
Soll-Ist-Vergleich festgestellt werden kann, ob beispiels-
weise eine Lochscheibe in Flußrichtung hinter dem letz-
ten Messer eingesetzt ist, deren Bohrungsdurchmesser
so klein bzw. deren Dicke so groß ist, daß ausgeschlos-
sen werden kann, daß das Bedienpersonal durch das
rotierende Messer verletzt wird. Ganz besonders bevor-
zugt hat die Lochscheibe Löcher, deren Durchmesser ≤
6 mm beträgt und vorzugsweise eine Dicke ≥ 5 mm.
[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Lochscheibe sind auf dem Mittel Da-
ten gespeichert, die insbesondere Informationen über
die Größe der Bohrung und vorzugsweise über die Dicke
der jeweiligen Lochscheibe aufweisen.
[0017] Weiterhin bevorzugt können auf dem Mittel zu-
sätzlich Daten abgespeichert werden, die die Laufzeit
und die Belastung der Lochscheibe betreffen. Mit diesen
Daten kann automatisch die Abnutzung der Lochscheibe
festgestellt werden, so daß, wenn ein bestimmter Abnut-
zungsgrad der Lochscheibe überschritten ist, die Zerklei-
nerungsmaschine nicht mehr in Betrieb nehmbar ist, weil
die erfindungsgemäße Lochscheibe als Sicherungsvor-
richtung nicht mehr ausreichend ist.
[0018] Vorzugsweise ist das Mittel, auf dem Daten ab-
gespeichert und abgerufen werden können, in einem ab-
geschlossenen Hohlraum in der Lochscheibe vorgese-
hen, so daß er für Unbefugte weder auffindbar ist, noch
manipuliert werden kann. Die Anordnung des Mittels soll-
te in jedem Fall so getroffen werden, daß es, wenn es
zufällig entdeckt wird, beim Ausbau unbrauchbar, vor-
zugsweise zerstört wird.
[0019] Die Datenabfrage aus dem in einer solchen
Lochscheibe integrierten Datenspeicher gelingt bei einer
Zerkleinerungsmaschine am besten, wenn das Mittel mit
einer an der Zerkleinerungsmaschine angeordneten
oder mobilen Sende- und Empfangsanlage birektional
drahtlos gekoppelt ist, die über einen Verstärker mit dem
zweiten Datenspeicher und/oder einer elektronischen
Maschinensteuerung verbunden sein kann, so daß der
Datenbestand des Mittels abgelesen und geändert wer-
den kann. Die Sende- und Empfangsanlage ist mit be-
sonderem Vorteil in unmittelbarer Nähe der Lochscheibe
vorgesehen.
[0020] Der in der erfindungsgemäßen Lochscheibe in-
tegrierte Datenspeicher liefert nach entsprechender Da-
tenentnahme, Übertragung, Verarbeitung und Wieder-
gabe auf einem entsprechenden Display die für die Iden-
tifizierung der Lochscheibe geeigneten Daten und ggf.
auch die Daten eines dazugehörigen Gegenstücks, bei-
spielsweise eines Messers, also des gesamten für die
Zerkleinerung verwendeten Systems. In gleicher Weise

können die Daten von der Steuerung der Zerkleinerungs-
maschine erkannt und insofern beachtet werden, daß
der Betrieb der Zerkleinerungsmaschine nur dann zuge-
lassen wird, wenn funktionsgerechte Teile im Einsatz
sind.
[0021] Auch die Überwachung der für die Zerkleine-
rungsmaschine ordinären Lochscheiben ist nach der Er-
findung wesentlich einfacher durchführbar, weil nun aus
den von den integrierten Datenspeicher lieferbaren Da-
ten die Seriennummer der Lochscheibe ohne weiteres
identifiziert werden kann und deren Abnutzung über-
wachbar ist, beispielsweise durch die Anzeige von
Standzeiten, Schleifintervallen und dergleichen Parame-
tern.
[0022] Vorzugsweise ist das Mittel ein Sensorchip, auf
dem Daten reversibel abgespeichert und abgefragt wer-
den können.
[0023] Die vorliegende Erfindung hat den Vorteil, daß
in dem Schneidsatz nur eindeutig identifizierbare Bau-
teile verwendet werden, so daß zum einen ein störungs-
freier Betrieb der Zerkleinerungsmaschine sichergestellt
ist und zum anderen eine Lochscheibe als Sicherungs-
vorrichtung eines Schneidsatzes eingesetzt werden
kann, weil die Zerkleinerungsmaschine nur dann in Be-
trieb gesetzt werden kann, wenn eine ganz bestimmte
Lochscheibe mit einem noch nicht zu großen Verschleiß
von der Zerkleinerungsmaschine identifiziert worden ist.
[0024] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist eine Zerkleinerungsmaschine, vorzugsweise
ein Fleischwolf, der die erfindungsgemäße Lochscheibe
aufweist.
[0025] Vorzugsweise ist bei dieser Zerkleinerungsvor-
richtung die erfindungsgemäße Lochscheibe in Materi-
alflußrichtung hinter dem letzten Messer angeordnet, so
daß diese als Sicherungsvorrichtung gegen Verletzun-
gen des Bedienpersonals eingesetzt werden kann.
[0026] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist ein Verfahren zum Sichern von Zerkleine-
rungsmaschinen mit der erfindungsgemäßen Lochschei-
be, bei dem Daten zur Identifikation der Lochscheibe, die
in Materialflußrichtung hinter dem letzten Messer in der
Zerkleinerungsmaschine angeordnet ist, abgerufen wer-
den und überprüft wird, ob die jeweilige Lochscheibe den
jeweiligen Sicherheitsstandard genügt und die Zerklei-
nerungsmaschine erst dann in Betrieb gesetzt werden
kann, wenn diese Überprüfung positiv verlaufen ist.
Durch das erfindungsgemäße Verfahren kann eine Ver-
letzung des Bedienpersonals durch ein Messer in dem
Schneidsatz ausgeschlossen werden.
[0027] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens werden zusätzlich die
Standzeit bzw. die mechanische Belastung der Loch-
scheibe abgerufen und damit deren Verschleiß überprüft
und bei zu großem Verschleiß die Zerkleinerungsma-
schine nicht angefahren bzw. abgefahren. Durch diese
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens
ist es möglich, eine Gefährdung des Bedienpersonals
durch verschlissene Sicherheitsvorrichtungen zu ver-
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meiden.
[0028] Im folgenden wird die Erfindung anhand der Fi-
guren 1 und 2 erläutert. Diese Erläuterungen sind ledig-
lich beispielhaft und schränken den allgemeinen Erfin-
dungsgedanken nicht ein.
[0029] Figur 1 zeigt eine Explosionszeichnung des
Schneidsatzes der erfindungsgemäßen Zerkleinerungs-
vorrichtung.
[0030] Figur 2 zeigt den Schneidsatz der erfindungs-
gemäßen Zerkleinerungsmaschine in eingebautem Zu-
stand.
[0031] In Figur 1 ist eine Explosionszeichnung des
Schneidsatzes 14 der erfindungsgemäßen Zerkleine-
rungsmaschine 13 dargestellt. Von der Zerkleinerungs-
maschine 13 ist lediglich ein Teil des Gehäuses 1 zu
sehen, das den Schneidsatz 14 aufnimmt. Die erfin-
dungsgemäße Zerkleinerungsmaschine weist eine an-
getriebene Schnecke mit einer Welle 2 auf, mit der die
Messer 4, 15 in eine rotatorische Bewegung versetzt wer-
den. Weiterhin weist der Schneidsatz einen Vorschnei-
der 3 zwei Lochscheiben 5, 6 und ein Distanzring 7 auf.
Der Schneidsatz 14 wird mit der Verschlußmutter 8 in
dem Gehäuse 1 fixiert. Der Fachmann erkennt, daß das
Messer 4 mit der Lochscheibe 5 und das Messer 15 mit
der Lochscheibe 6 zusammenwirken. Der Vorschneider
3, die Lochscheiben 5, 6 und der Distanzring 7 sind dreh-
fest mit dem Gehäuse verbunden. Der Vorschneider 3
und die Lochscheiben 5, 6 weisen jeweils einen Sensor-
chip 10 auf, der im äußeren Bereich des jeweiligen Bau-
teils vorgesehen ist. Diese Sensorchips wirken mit der
Sende- und Empfangsanlage 9 zusammen, so daß so-
wohl Daten von den Sensorchips abgefragt werden als
auch Daten auf diesen abgespeichert werden können.
Durch die Konfiguration Sensorchip / Sende- Empfangs-
anlage ist eine eindeutige Identifikation der jeweiligen
Bauteile möglich.
[0032] Erfindungsgemäß weist die Zerkleinerungsma-
schine hinter dem letzten Messer 15 eine Sicherheits-
vorrichtung auf, die eine Verletzung des Bedienperso-
nals durch das Messer 15 verhindert. In dem vorliegen-
den Beispiel ist diese Sicherheitsvorrichtung die Loch-
scheibe 6, deren Löcher einen Durchmesser von 6 mm
aufweist und die eine Dicke von mehr als 5 mm hat. Die
Dicke der Lochscheibe sollte 30 mm nicht überschreiten.
Durch diese Gestaltung der Lochscheibe ist es für das
Bedienpersonal unmöglich, sich beispielsweise die Fin-
ger an dem rotierenden Messer 15 zu verletzen. Der
Fachmann erkennt, daß beispielsweise auch eine Loch-
scheibe in der Verschlußmutter 8 vorgesehen werden
kann, die eine besonders gute Sicherheitsvorrichtung
darstellt, weil sie einen größeren Abstand zu dem rotie-
renden Messer 15 aufweist, als beispielsweise die Loch-
scheibe 6. Eine Lochscheibe als Sicherung in der Ver-
schlußmutter 8 könnte größere Bohrung als 6 mm auf-
weisen und eine geringere Dicke als 5 mm haben.
[0033] Figur 2 zeigt die erfindungsgemäße Zerkleine-
rungsmaschine mit dem Schneidsatz 14 in eingebautem
Zustand. Die Schnecke 2, die an ihrem Ende eine An-

triebswelle aufweist, fördert das zu schneidende Materi-
al, in dem vorliegenden Fleisch, durch den Vorschneider
3 hindurch zu dem ersten Messer 4. Dieses Messer 4
wirkt mit der Lochscheibe 5 zusammen und zerkleinert
das Fleisch. Nachdem das Fleisch durch die Lochschei-
be 5 hindurchgedrückt worden ist, wird es durch ein wei-
teres Messer 15 und eine weitere Lochscheibe 6 noch
einmal zerkleinert. Der Fachmann erkennt, daß das Mes-
ser 15 und die Lochscheibe 6 zusammenwirken. Die
Lochscheibe 6 dient gleichzeitig als Sicherheitsvorrich-
tung, da ihre Bohrung ≤ 6 mm sind und ihre Dicke mehr
als 5 mm beträgt, so daß es für das Bedienpersonal un-
möglich ist, einen Finger durch die Lochscheibe zu stek-
ken und sich an dem rotierenden Messer 15 zu verletzen.
Die Messer 4 und 15 werden durch die Welle der Schnek-
ke 2 angetrieben, während der Vorschneider 3 und die
Lochscheiben 5 und 6 ortsfest mit dem Gehäuse verbun-
den sind. Der gesamte Schneidsatz wird durch den Di-
stanzring 7 und die Verschlußmutter 8 in dem Gehäuse
verspannt. Der Vorschneider 3 und die Lochscheiben 5
und 6 weisen Sensorchips 10 auf, die bidirektional und
drahtlos mit der Sende- Empfangsvorrichtung 9 verbun-
den sind, so daß auf den Sensorchips Daten abgespei-
chert und abgerufen werden können. In dem vorliegen-
den Fall werden die Seriennummer und die Standzeit auf
dem Sensorchip abgespeichert und in regelmäßigen Ab-
ständen automatisch von der erfindungsgemäßen Zer-
kleinerungsmaschine abgerufen und auf einem Display,
das nicht dargestellt ist, angezeigt. Insbesondere falls
die Sicherheitsvorrichtung 6 nicht vorhanden ist oder
nicht ausreichend dimensioniert ist oder wenn die Stand-
zeit und damit der Verschleiß der Sicherungsvorrichtung
6 zu groß ist, kann die erfindungsgemäße Zerkleine-
rungsmaschine nicht angefahren werden. Damit kann ei-
ne Verletzung des Bedienpersonals nachhaltig verhin-
dert werden.

Patentansprüche

1. Zerkleinerungsmaschine (13), insbesondere zum
Zerkleinern von Gefrier- und Frischfleisch mit einem
Schneidsatz (14) der mindestens ein Messer (4, 15)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß der
Schneidsatz (14) in Materialflußritchtung hinter dem
letzten Messer (15) eine Sicherheitsvorrichtung auf-
weist, die eine Verletzung des Bedienpersonals
durch das Messer (15) verhindert.

2. Zerkleinerungsmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß diese nur in Betrieb
nehmbar ist, wenn die Sicherheitsvorrichtung einge-
setzt ist

3. Zerkleinerungsmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die
Sicherheitsvorrichtung eine Lochscheibe (6) ist, mit
einem Bohrungsdurchmesser ≤ 6 mm und vorzugs-
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weise einer Dikke ≥ 5 mm.

4. Zerkleinerungsmaschine nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, daß sie eine Dickenüber-
wachung der Lochscheibe (6) aufweist, die vorzugs-
weise an die Standzeit der Lochscheibe gekoppelt
ist, wobei vorzugsweise die Zerkleinerungsmaschi-
ne nicht in Betrieb nehmbar ist, wenn die Lochschei-
be eine Mindestdicke durch Abnutzung unterschrei-
tet.

5. Zerkleinerungsmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die
Sicherheitsvorrichtung in die Verschlußmutter (8) in-
tegriert ist.

6. Lochscheibe (6) mit Bohrungen, insbesondere als
Teil eines Schneidsatzes (14) einer Zerkleinerungs-
maschine (13) zum Zerkleinern von Fleisch und/oder
anderen Substanzen ähnlicher Beschaffenheit, da-
durch gekennzeichnet, daß sie ein Mittel aufweist,
auf dem Daten abgespeichert und abgerufen wer-
den können, die eine eindeutige Identifikation der
Lochscheibe ermöglichen.

7. Lochscheibe nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Identifikation insbesondere Infor-
mationen über die Größe der Bohrungen und vor-
zugsweise über die Dicke der Lochscheibe aufweist.

8. Lochscheibe nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß auf dem Mittel zusätzliche Da-
ten, vorzugsweise die Laufzeit und die Belastung der
Lochscheibe gespeichert und abgefragt werden
können.

9. Lochscheibe nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß mit der Laufzeit und der Belastung
der Lochscheibe deren Verschleiß ermittelt wird.

10. Lochscheibe nach einem der Ansprüche 6 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß das Mittel in einem ab-
geschlossen Hohlraum vorgesehen ist.

11. Lochscheibe nach einem der Ansprüche 6 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel mit einer
Sende (9)- und Empfangsanlage (9) bidirektional ge-
koppelt ist.

12. Lochscheibe nach einem der Ansprüche 6 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel ein Sen-
sor-Chip ist.

13. Zerkleinerungsmaschine, vorzugsweise ein Fleisch-
wolf, aufweisend eine Lochscheibe gemäß einem
der Ansprüche 6-12.

14. Zerkleinerungsmaschine nach Anspruch 13, da-

durch gekennzeichnet, daß Lochscheibe (6) in
Materialflußrichtung hinter dem letzten Messer (15)
angeordnet ist.

15. Verfahren zum Sichern von Zerkleinerungsmaschi-
nen mit einer Lochscheibe gemäß den Ansprüchen
6-12, dadurch gekennzeichnet, daß Daten zur
Identifikation der Lochscheibe (6), die in Materiat-
flußrichtung hinter dem letzten Messer (15) in der
Zerkleinerungsmaschine (13) angeordnet ist, abge-
rufen werden und überprüft wird, ob die jeweilige
Lochscheibe (6) den jeweiligen Sicherheitsstan-
dards genügt und die Zerkleinerungsmaschine erst
dann in Betrieb gesetzt werden kann, wenn diese
Überprüfung positiv verlaufen ist.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zusätzlich die Standzeit bzw. die me-
chanische Belastung der Lochscheibe (6) abgerufen
werden und damit deren Verschleiß überprüft wird
und bei zu großem Verschleiß die Zerkleinerungs-
maschine nicht angefahren werden kann.
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